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Preise verantwortlich. Er hat für seine eigenen sowie 
für die ihm berechneten Leistungen die Preise zu kon
trollieren..

(5) Der Betrieb übt eine strenge Kontrolle über die . 
Ergebnisse der Wirtschaftstätigkeit, vor allem über 
die Selbstkostenentwicklung, aus. Er stellt eigene Bilan
zen und Ergebnisrechnungen auf und ist für die ord
nungsgemäße Inventur des ihm anvertrauten Volks
eigentums verantwortlich. Der Direktor des Betriebes 
ist verpflichtet, über die Wirtschaftstätigkeit vor dem 
Leiter des übergeordneten Organs Rechenschaft abzu
legen.

§5

(1) Der Betrieb hat in Übereinstimmung mit den 
örtlichen Staatsorganen die politische, wirtschaftliche 
und kulturelle Entwicklung im Territorium auf der 
Grundlage der Pläne des Betriebes sowie der Bezirke 
und Kreise allseitig zu fördern. Er wirkt aktiv an der 
planmäßigen Gestaltung der gesellschaftlichen Ent
wicklung im Territorium mit.

(2) Der Betrieb ist verpflichtet, für alle Aufgaben, 
die Auswirkungen auf die Entwicklung des Territo
riums haben bzw. Forderungen an die örtlichen 
Staatsorgane auslösen, die Zustimmung der zuständi
gen örtlichen Staatsorgane herbeizuführen. Das gilt 
insbesondere für die Planung der Standorte der In
vestitionen, den Einsatz der Arbeitskräfte, die Inan
spruchnahme von Boden, Kapazitäten der Energie- und 
Wasserwirtschaft sowie des Verkehrs- und Nachrichten
wesens.

(3) Der Betrieb ist verpflichtet, mit den örtlichen 
Staatsorganen an einer ständigen Verbesserung der 
Arbeits- und Lebensbedingungen der Werktätigen, ins
besondere auf den Gebieten der Arbeiterversorgung 
sowie der gesundheitlichen, sozialen und kulturellen 
Betreuung, zusammenzuwirken.

(4) Der Betrieb wird bei der Erfüllung der ihm ge
stellten volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Aufgaben von den örtlichen Staatsorganen unterstützt.

§ 6

(1) Im Interesse der Konzentration, Kombination, 
Spezialisierung und Standardisierung der Produktion 
und zur Verwirklichung einer einheitlichen technischen 
Politik im Zweig können Aufgaben der Betriebe zen
tralisiert wahrgenommen werden (z. B. auf den Gebie
ten der Forschung und Entwicklung, der Standardisie
rung, der Einrichtung zentralisierter Teilefertigung, 
der Bildung von Absatzorganisationen, des Aufbaus 
einheitlicher Datenverarbeitungssysteme, der Schaf
fung gemeinsamer Einrichtungen der Berufsausbildung 
und der Erwachsenenqualifizierung).

(2) Der Betrieb ist berechtigt, auf vertraglicher 
Grundlage die im Abs. 1 genannten Aufgaben mit an
deren Betrieben zu lösen. Die Bildung von gemeinsa
men wirtschaftlichen Einrichtungen bedarf der Zu
stimmung des übergeordneten Organs.

(3) Erfolgt die Festlegung über die zentralisierte 
Wahrnehmung von wissenschaftlich-technischen und 
wirtschaftlichen Aufgaben vom übergeordneten Organ,

so ist dieses verpflichtet, in Zusammenarbeit mit den 
Betrieben die dazu erforderlichen Voraussetzungen zu 
schaffen und die Entwicklung solcher ökonomischer 
Beziehungen zu sichern, die den Interessen der Volks
wirtschaft und der beteiligten Betriebe entsprechen.

(4) Dem Betrieb können nach den gesetzlichen Be
stimmungen vom übergeordneten Organ besondere 
Funktionen übertragen werden (z. B. Bilanzfunktion, 
Leitbetriebsfunktion, Außenhandelsfunktion, staatlicher 
Gesellschafter).

§7

(1) Der Betrieb ist Träger von Rechten und Pflichten.
Er ist juristische Person. Der Betrieb hat seine Rechte 
und Pflichten in Übereinstimmung mit den gesellschaft
lichen Interessen wahrzunehmen und die sozialistische 
Gesetzlichkeit einzuhalten. .

(2) Der Betrieb untersteht der Vereinigung Volkseige
ner Betriebe bzw. dem Wirtschaftsrat des Bezirkes 
oder einem anderen zuständigen Staats- oder Wirt
schaftsorgan. Die übergeordneten Staats- und Wirt
schaftsorgane haben durch ihre Führungstätigkeit zu 
sichern, daß die Rechte des Betriebes gewährleistet 
werden und seine Verantwortung für die Planung und 
Leitung des betrieblichen Reproduktionsprozesses voll 
wirksam wird.

(3) Der Betrieb ist verpflichtet, die Ansprüche aus 
seiner Wirtschaftstätigkeit, aus der Schädigung oder 
dem Verlust von ihm anvertrauten Volkseigentum so
wie aus der Beeinträchtigung seiner gewerblichen 
Schutz- und anderer Rechte durchzusetzen und erfor
derlichenfalls geltend zu machen.

(4) Der Betrieb haftet für seine Verbindlichkeiten. 
Ansprüche können nach Maßgabe der gesetzlichen Be
stimmungen nur gegen ihn geltend gemacht werden.

II.
Rechte und Pflichten des Betriebes bei der Planung 
und Leitung des betrieblichen Reproduktionsprozesses

Planung

§ 8

(1) Die Verantwortung des Betriebes erstreckt sich 
auf die prognostische Tätigkeit, die Perspektiv- und 
Jahresplanung.

(2) Der Betrieb hat mit Unterstützung der übergeord
neten Organe und wissenschaftlichen Einrichtungen zu 
gewährleisten, daß Prognosen über die wissenschaft
lich-technische und ökonomische Entwicklung seiner 
Erzeugnisse, insbesondere_ seiner Haupterzeugnisse, der 
Technologie und der Organisation unter Berücksichti
gung der Bedingungen auf dem Binnenmarkt und den 
Außenmärkten erarbeitet werden. Dabei sind die Ent
wicklungstendenzen von Wissenschaft, Technik und 
Ökonomie sowie in der internationalen Arbeitsteilung 
ständig zu verfolgen und die Prognosen entsprechend 
zu vervollkommnen.

(3) Der Betrieb arbeitet auf der Grundlage von 
Prognosen und Variantenrechnungen, des voraussicht
lichen Nutzens aus der wissenschaftlich-technischen 
Entwicklung, der Ergebnisse der Bedarfs- und Markt-


